
1. Problemaufriss

Sowohl die landesrechtlichen als auch die bundes-
rechtlichen Besoldungsvorschriften beinhalten des
Öfteren die Gewährung von Amtszulagen. 

Die entsprechenden Regelungen machen die Ge-
währung der Amtszulage regelmäßig vom Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen abhängig. Beispielhaft
sei hier genannt, dass das Amt der Konrektorin
neben der Besoldung nach den Besoldungsordnun-
gen auch die Gewährung einer Amtszulage vorsieht.
Voraussetzung für die Gewährung der Amtszulage
ist, dass die Schülerzahl an der jeweiligen Schule
einen bestimmten Schwellenwert übersteigt. Für den
betroffenen Beamten stellt sich die Frage, ob er mit
Erreichen dieses Schwellenwertes einen Anspruch
auf Gewährung der Zulage hat und gegebenenfalls
auf dem Verwaltungsgerichtsweg die Auszahlung
der Zulage einfordern kann.

Zudem ist zu klären, ob die Gewährung der Amts-
zulage eines förmlichen Ernennungsaktes bedarf. 
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I. Der Anspruch auf Gewährung einer Amtszulage

Der folgende Beitrag befasst sich mit der Problematik der Gewährung einer Amtszulage. Die Thematik 
wird anhand des Beschlusses des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.4.2007 (Az: 2 B 25/07) und unter 
Bezugnahme auf die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Lüneburg vom 1.3.2005 (Az: 1 A 132/03), 
des Verwaltungsgerichts München vom 13.10.1998 (Az: M 5 K 97.3489) und des Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 12.7.1972 (Az: VI C 11.70) veranschaulicht. Hierbei wird insbesondere auf den 
Begriff des Amtes im statusrechtlichen Sinn eingegangen. 

2. Statusrechtlicher Aspekt 

Vorab ist festzuhalten, dass die Amtszulage als Be-
standteil des Grundgehalts gilt, so zu finden in § 42
Abs. 2 Satz 2 BBesG. Mit der Gewährung der Zu-
lage erhält der Beamte daher ein gegenüber seiner
bisherigen Besoldung erhöhtes Grundgehalt. Sta-
tusrechtlich gesehen handelt es sich daher bei Äm-
tern gleicher Besoldungsgruppe mit und ohne Amts-
zulage um zwei verschiedene Ämter.

Zwar ist eine förmliche Ernennung, wie z. B. bei der
Verleihung einer neuen Amtsbezeichnung, nicht er-
forderlich, jedoch bedarf es zumindest eines ernen-
nungsähnlichen Verwaltungsaktes.

Der Dienstherr muss also in einer der Ernennung
ähnlichen Form gegenüber dem Beamten die Ge-
währung der Amtszulage kommuniziert haben. Die
bloße Übertragung des Amtes im konkretfunktionel-
len Sinne, also die Übertragung eines entsprechen-
den Dienstpostens, reicht hierfür nicht aus. Selbst
wenn die dem haushälterischen Vollzug dienende



Einweisung in die entsprechende Planstelle erfolgte,
ist von einem ernennungsähnlichen Verwaltungsakt
ebenso wenig auszugehen, so das Bundesverwal-
tungsgericht in seinem Beschluss vom 16.4.2007
(Az: 2 B 25/07). 

Da die Amtszulage im Unterschied zu sonstigen Zu-
lagen ausdrücklich dem Grundgehalt gleichgestellt
ist, sodass auch die Vorschriften über das Grund-
gehalt anzuwenden sind, erhält der Amtszulagebe-
rechtigte auf diese Weise eine feste Rechtsposition. 

Da das Amt im statusrechtlichen Sinn zum einen
durch die Amtsbezeichnung und zum anderen durch
die gewährte Besoldung charakterisiert ist, liegen –
wie bereits angesprochen – zwei unterschiedliche
Ämter im statusrechtlichen Sinne vor. Es werden
daher durch Amtszulagen zusätzliche (herausgeho-
bene) Zwischenämter zu den den jeweiligen Besol-
dungsgruppen zugeordneten Ämtern geschaffen, so
auch Urteil des VG München vom 13.10.1998 (Az: M
5 K 97.3489). 

3. Anspruch auf Gewährung der Amtszulage?

Immer wieder wird in der Praxis die Frage diskutiert,
ob und wenn ja, wann der jeweilige Beamte einen
Anspruch auf Verleihung eines entsprechenden Sta-
tus mit die Folge der Gewährung der Amtszulage er-
hält.

Nach den landes- und bundesrechtlichen Vorschrif-
ten entsteht der Anspruch auf Besoldung mit Ernen-
nung, so z. B. gemäß § 3 Abs. 1 BBesG. Im Gegen-
satz zur Besoldung nach Funktionsmerkmalen
verfolgt das Besoldungsrecht daher das Konzept der
amtsbezogenen Besoldung. 

Bereits oben ist zur Sprache gekommen, dass 
die Gewährung der Amtszulage von der Erfüllung
 bestimmter Voraussetzungen abhängig gemacht
wird. Meist hat der Gesetzgeber dem Dienstherrn
hinsichtlich des Bewertungsmaßstabs für die Ge-
währung der Amtszulage einen Katalog an Kriterien
an die Hand gegeben. Dies ist meist dadurch er-
sichtlich, dass die möglichen Voraussetzungen für
die Gewährung der Amtszulage nicht abschließend
aufgezählt sind, sondern anhand eines offenen Ka-
taloges, welcher dadurch kenntlich gemacht wurde,
dass vor Nennung der Kriterien das Wort „insbe-
sondere“ eingefügt wurde. 

Somit steht dem Dienstherrn – wie auch bei Beför-
derungen – ein gewisser Spielraum zu. Einen
Rechtsanspruch auf eine Beförderung oder eine ihr
gleichgestellte Maßnahme besteht mithin nicht. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass dem Dienstherrn
bei der Beförderung oder bei beförderungsähnlichen
Maßnahmen ein endloser Spielraum zusteht. Der
Dienstherr ist in Erfüllung seiner Fürsorgepflicht
auch dazu angehalten, dem Beamten für die Aus-
übung der jeweiligen Funktion eine entsprechende
Alimentation zukommen zu lassen. Dieser Konflikt
wurde von der Rechtsprechung dahingehend gelöst,
dass es als nicht fürsorgepflichtwidrig angesehen
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Das Beamtenrecht ist durch viele abstrakte Rechts-
begriffe gekennzeichnet und in viele Gesetze und
Verordnungen gegliedert, die die Umsetzung in die
Praxis erschweren. Diese Einführung dient als Leitfa-
den und Nachschlagewerk für die tägliche beamten-
rechtliche Arbeit. Praktische Beispiele zu Bayern, das
als erstes Land ein neues LBG erlassen hat, weisen
den Weg in die beamtenrechtliche Praxis der Länder.
Die Einführung ist jedoch auch für die Anwender in
allen anderen Bundesländer von Interesse. Didaktisch
aufbereitet, erleichtert sie den Einstieg in die Rechts-
lage nach Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes.
Grafiken und Übersichten dienen dazu, Einzelpro-
bleme und Zusammenhänge besser zu verstehen. Die
wichtigsten beamtenrechtlichen Grundsätze sind gra-
fisch hervorgehoben. Beispielfälle, Musterschreiben
und Schaubilder runden die Informationen ab.

1. Auflage 2009
ISBN 978-3-8073-0125-9
€ 39,90

[Mehr Info]

Baßlsperger

Einführung in das neue Beamtenrecht

Mit den Neuregelungen durch das Beamtenstatusgesetz
sicher umgehen

http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Einfuehrung-in-das-neue-Beamtenrecht.html


wurde und daher dem Beamten zuzumuten ist, für
eine „gewisse Zeit“ überwertige Funktionen wahr zu-
nehmen, ohne eine entsprechende Alimentation zu
erhalten. 

Mithin kann eine die Fürsorgepflicht verletzende
Handhabung durch den Dienstherrn grundsätzlich
erst dann angenommen werden, wenn die funk tions-
gerechte Besoldung länger als fünf Jahre unter-
bleibt. 

4. Fazit 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der
Beamte, der bereits eine Funktion über seinem Amt
ausübt und alleine die Tatbestandsvoraussetzungen
der die Amtszulage gewährenden Norm erfüllt, den-
noch keinen Anspruch auf Auszahlung der Amtszu-
lage hat, solange ihm nicht in Form eines ernen-
nungsähnlichen Verwaltungsaktes diese Amtszulage
auch zugesprochen wurde. 

In der Praxis wird dennoch oft durch Aushändigung
einer Urkunde, welche neben der Amtsbezeichnung
den Zusatz „mit Amtszulage“ führt, verliehen. 

Fürsorgepflichtwidrig handelt der Dienstherr erst
dann, wenn er nach mehr als fünf Jahren überfunk-
tionsmäßiger Dienstausübung die Gewährung der
Amtszulage nicht erteilt. 

Um eine rechtsmittelfähige Entscheidung zu erlan-
gen, muss der Beamte einen Antrag auf Gewährung
und Auszahlung der begehrten Amtszulage beim
Dienstherrn stellen. Bei gegebenenfalls ablehnen-
dem Bescheid kann darauf der Verwaltungsge-
richtsweg beschritten werden. 

Markus Pferinger 
Rechtsanwalt

II. Neues auf Rehmnetz
• News: Praxisseminar zur Korruptionsbekämpfung

• Gesetzgebung: Bundeswehr-Reformbegleitgesetz 

• Highlight: Das neue Dienstrecht in Bayern

III. Beamten-Blog
Jede Woche bloggt unser Experte Dr. Maximilian
Baßlsperger auf Rehmnetz zu aktuellen Themen
rund ums Beamtenrecht. Die neuesten Beiträge: 

• Verwaltungsinterne Ausbildung

• 10 Jahre: Stoibers „Flughafenrede“

• Höherer Dienst oder vierte Qualifikationsebene?
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Der Blog zu Pro & Contra der Reform!
Von und mit Dr. Maximilian Baßlsperger. Er ist Experte auf dem Gebiet des 
öffentlichen Dienstrechts und seit 15 Jahren als Kommentator für das Bayerische
Beamtenrecht tätig. [Direkt zum Blog]

Produkttipp

Das Beamtenstatusgesetz legt die Grundstrukturen
für eine bundeseinheitliche Anwendung des Status-
rechts der Beamtinnen und Beamten fest und ver-
zichtet auf weitergehende Regelungen.
Das Loseblattwerk kommentiert ausführlich die ein-
zelnen bundeseinheitlichen Vorschriften

Loseblattwerk in 2 Ordnern
€ 149,95 zzgl. Aktualisierung
€ 239,95 ohne Aktualisierung
ISBN 978-3-7685-0953-4

[Mehr Info]

Roetteken/Rothländer

Beamtenstatusgesetz

Kommentar

http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Praxisseminar-zur-Korruptionspraevention-6601.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamtenrechtunterseiten/Bundeswehr-Reformbegleitgesetz-6571.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Dienstrechtsreform/Das-neue-Dienstrecht-in-Bayern-4069.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Verwaltungsinterne-Ausbildung-6580.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/-10-Jahre-Stoibers-Flughafenrede-6533.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG/Hoeherer-Dienst-oder-vierte-Qualifikationsebene-6532.html
http://www.rehmnetz.de/Shop/Personal/Beamtenrecht/Bund-und-Laender/Beamtenstatusgesetz.html
http://www.rehmnetz.de/Personal/Beamtenrecht/Beamten-BLOG.html
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